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A. Prüfungsauftrag 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates der 

Klinikallianz Mittelbayern GmbH i. L. 

Kösching 

– im Folgenden auch kurz "Klinikallianz" oder "Gesellschaft" genannt – hat uns beauftragt, den 

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchfüh-

rung der Gesellschaft nach berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis un-

serer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten. 

Der Auftrag wurde von uns mit Auftragsbestätigungsschreiben unter Beifügung der Auftragsbe-

dingungen angenommen. Die Zweitschrift mit Einverständniserklärung des Auftraggebers haben 

wir zu unseren Arbeitspapieren genommen. 

Dem Prüfungsauftrag lag der Beschluss des Aufsichtsrates vom 26. Juli 2018 zugrunde, mit 

dem wir zum Abschlussprüfer gewählt wurden (§ 318 Abs. 1 Satz 1 HGB).  

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als kleine 

Kapitalgesellschaft einzustufen und daher nicht prüfungspflichtig gemäß §§ 316 ff. HGB. Das 

Prüfungserfordernis ergibt sich aus § 12 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages sowie Art. 82 Abs. 1 

Nr. 2 BayLKrO. 

Die Prüfungsarbeiten haben wir im August 2021 in unseren Büroräumen in Dreieich-

Sprendlingen durchgeführt. Danach erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichtes. 

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestäti-

gungsvermerk vom 14. September 2020 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezem-

ber 2019.  

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwend-

baren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung 

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten "Grundsätze ord-

nungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen" (IDW PS 450) den nachfolgenden Be-

richt, dem wir den geprüften Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3) beifügen. 
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Die weiteren Anlagen ergeben sich aus dem Anlagenverzeichnis ab Anlage 4 ff. 

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Drit-

ten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbe-

dingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 

1. Januar 2017 zugrunde. 

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Gesellschaft. 
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B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes 

Zu dem Jahresabschluss haben wir in einem gesonderten Testatsexemplar folgenden uneinge-

schränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der nachfolgend wiedergegeben wird: 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Klinikallianz Mittelbayern GmbH i. L. 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Klinikallianz Mittelbayern GmbH i. L. – bestehend aus der 

Liquidationsschlussbilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 

das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, ein-

schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-

sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie 

ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-

ten und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 

Jahresabschlusses" unseres Bestätigungsvermerkes weitergehend beschrieben. Wir sind von 

dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 

berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Über-

einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlang-

ten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-

urteile zum Jahresabschluss zu dienen. 
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Verantwortung der Liquidatoren für den Jahresabschluss  

Die Liquidatoren sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen 

Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die Liqui-

datoren verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 

eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbe-

absichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die Liquidatoren dafür verantwortlich, die Fähig-

keit der Gesellschaft zur geordneten Liquidation der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 

Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte im Zusammenhang mit der geordneten Li-

quidation, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 

Grundlage der Abkehr vom Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit zu bilanzieren, sofern der Fortführung der Unternehmenstätigkeit tatsächliche oder recht-

liche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses  

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 

als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellun-

gen ist, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 

Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti-

gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prü-

fung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 

Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-

nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 

dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-

flussen. 



Schüllermann und Partner AG

– 5 – 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus 

– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-

tigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als 

Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge-

eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentli-

che falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkei-

ten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-

keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 

können. 

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-

nen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 

angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme 

der Gesellschaft abzugeben. 

– beurteilen wir die Angemessenheit der von den Liquidatoren angewandten Rechnungslegungs-

methoden sowie die Vertretbarkeit der von den Liquidatoren dargestellten geschätzten Werte 

und damit zusammenhängenden Angaben. 

– ziehen wir Schlussfolgerungen darüber, ob die Aufstellung des Jahresabschlusses durch die Li-

quidatoren unter Abkehr von der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ange-

messen ist, sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 

Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 

Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur geordneten Liquidation der Unternehmenstätigkeit 

aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit be-

steht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-

abschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unsere Prü-

fungsurteile zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 

zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 

oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft die geordnete Liquidati-

on ihrer Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
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– beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfäl-

le und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-

fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 

etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Dreieich, 16. August 2021 

Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

gez.
Dipl.-Volksw. Rainer Reuhl 

gez.
Dipl.-Kfm. Sascha Gönnheimer 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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C. Grundsätzliche Feststellungen 

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Liquidator 

1. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft 

Der Liquidator hat die wirtschaftliche Lage des Unternehmens beurteilt und diese im Jahresab-

schluss (Anlagen 1 bis 3), insbesondere im Anhang, zum Bilanzstichtag dargestellt. 

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Aus-

führungen vorweg zur Lagebeurteilung durch den Liquidator Stellung. Dabei gehen wir insbe-

sondere auf die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens ein. 

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Unter-

nehmens ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses gewonnen haben.  

Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben: 

– Im Rahmen des Liquidationsverfahrens der Klinikallianz Mittelbayern GmbH wurde die 

Veröffentlichung des Gläubigeraufrufes am 24. Januar 2019 im Bundesanzeiger vorge-

nommen.  

– Aus heutiger Sicht bestehen keine nennenswerten Risiken aus der Durchführung des Li-

quidationsverfahrens. 

Nach unseren Feststellungen vermittelt diese Beurteilung des Liquidators insgesamt ein zutref-

fendes Bild von der Lage, des Fortbestandes und der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft. 

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die diese Aussage in 

Frage stellen. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse halten wir die 

Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwick-

lung durch die den Liquidator im Jahresabschluss für zutreffend. 
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2. Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen 

Nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB haben wir als Abschlussprüfer über bei der Durchführung der 

Prüfung festgestellte Tatsachen zu berichten, die die Entwicklung des Unternehmens wesentlich 

beeinträchtigen oder seinen Bestand gefährden können. Im Einzelnen: 

Pflichtgemäß weisen wir auf die Ausführungen des Liquidators im Anhang hin, wonach der Jah-

resabschluss zum 31. Dezember 2020 unter Zugrundelegung von Liquidationswerten aufgestellt 

wurde, da die Gesellschafterversammlung am 26. Juli 2018 den Beschluss zur Auflösung der 

Gesellschaft gefasst hat. 
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D. Prüfungsdurchführung 

I. Gegenstand der Prüfung 

Es handelt sich bei der Berichtsgesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 

Abs. 1 HGB, die gem. §§ 316 ff. HGB der gesetzlichen Pflichtprüfung nicht unterliegt. Das Prü-

fungserfordernis ergibt sich aus § 12 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages sowie Art. 82 Abs. 1 Nr. 

2 BayLKrO. 

Im Rahmen des uns erteilten Auftrages haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den Jah-

resabschluss zum 31. Dezember 2020 (Anlagen 1 bis 3) auf die Einhaltung der einschlägigen 

gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages 

geprüft.  

Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für unsere Prüfung des Jahresabschlusses 

waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB, die 

Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes sowie die ergänzenden Bestimmungen des Gesell-

schaftsvertrages. 

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere, ob 

alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres 

Prüfungsauftrages. 

Der Liquidator der Gesellschaft ist für die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlus-

ses sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von dem Li-

quidator vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemä-

ßen Prüfung zu beurteilen. 

Ergänzend hierzu hat uns der Liquidator in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schrift-

lich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzie-

rungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, 

sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns 

alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind. 
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II. Art und Umfang der Prüfung 

Unsere Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 

der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschluss-

prüfung vorgenommen. 

Die Prüfung erstreckt sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf, ob der Fortbestand des ge-

prüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zuge-

sichert werden kann. 

Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer 

Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Um-

felds des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, die wir anhand kritischer 

Erfolgsfaktoren beurteilen. Die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-

tems und dessen Wirksamkeit ergänzen wir durch Prozessanalysen, die wir mit dem Ziel durch-

führen, deren Einfluss auf relevante Jahresabschlussposten zu ermitteln und so die Fehlerrisi-

ken sowie unser Prüfungsrisiko einschätzen zu können. 

Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und des rechnungslegungsbezogenen internen 

Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen (Plausibili-

tätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise, des An-

satzes, des Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss berücksichtigt. Im unterneh-

mensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und 

Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mit-

arbeitern festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientie-

rung beachtet und daher unser Prüfungsurteil überwiegend auf der Basis von Stichproben ge-

troffen. 

Unser Prüfungsprogramm hat folgende Schwerpunkte umfasst: 

– Bilanzierung und Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden 

– Abwicklung der Veräußerung der Anteile an verbundenen Unternehmen 

– Entwicklung der Rückstellungen 

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unse-

ren Arbeitspapieren festgehalten (IDW PS 460). 
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E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und 

die weiteren geprüften Unterlagen sowie der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und 

den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages entsprechen. 

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, der 

Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, geordnete und zeitge-

rechte Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.  

Die IT-gestützte Rechnungslegung gewährleistet die hinreichende Sicherheit der für die Zwecke 

der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und damit eine Verarbeitung entsprechend den 

Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung gem. § 238 HGB.  

Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) 

sieht angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Ver-

fahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisato-

rischen Änderungen erfahren. 

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) der Gesellschaft erfolgt extern auf ei-

ner EDV-Anlage der Gesellschaft Kliniken im Naturpark Altmühltal GmbH unter Verwendung des 

Systems SAP R/3. 

Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen der Gesellschaft angemessen. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht die 

Buchführung den gesetzlichen Vorschriften. Die aus weiteren geprüften Unterlagen entnomme-

nen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresab-

schluss geführt. 
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Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf  

– die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus der 

Buchführung, 

– die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, 

– die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften, 

– die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften ein-

schließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, 

rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen und 

– die Beachtung von Regelungen des Gesellschaftsvertrages, soweit diese den Inhalt der 

Rechnungslegung betreffen, 

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt B. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt. 
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2. Jahresabschluss 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass im Jahresabschluss 

alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung und alle größenabhängigen und rechtsformgebundenen Rege-

lungen sowie die Normen des Gesellschaftsvertrages beachtet sind. 

Die Liquidationsschlussbilanz ist unter Beachtung der Vorschriften des § 266 HGB gegliedert. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) 

aufgestellt. 

Die Liquidationsschlussbilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2020 

sind – ausgehend von den Zahlen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 – ord-

nungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. 

Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet. Der Jahresabschluss wurde auf-

grund der beschlossenen Liquidation der Gesellschaft unter Zugrundelegung von Liquidations-

werten aufgestellt. 

Die im Anhang gemachten Angaben sind vollständig und ordnungsgemäß. Die Erläuterungen 

und Begründungen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen. 
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Nach unseren Feststellungen vermittelt der Jahresabschluss – d. h. als Gesamtaussage des 

Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Liquidationsschlussbilanz, Ge-

winn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt –, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-

ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft (§ 264 Abs. 2 HGB).  

Die Gesellschaft hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden an-

gegeben. Bei unseren nachfolgenden Ausführungen gehen wir daher insbesondere auf die 

Sachverhalte ein, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie in ihrer 

Gesamtwirkung im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen und Sachverhalten von wesentli-

cher Bedeutung sind (IDW PS 250 n. F.). 

1. Bewertungsgrundlagen 

Der Jahresabschluss wurde aufgrund der beschlossenen Liquidation der Gesellschaft unter Zu-

grundelegung von Liquidationswerten aufgestellt. 

Im Übrigen verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang (Anlage 3). 

2. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Aus-

wirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer 

Prüfungshandlungen im Prüfungszeitraum nicht vor. 

3. Zusammenfassende Beurteilung 

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem Bestätigungs-

vermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung 

der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
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F. Schlussbemerkungen 

Eine Verwendung des unter Abschnitt B. wiedergegebenen Bestätigungsvermerkes außerhalb 

dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder 

Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form 

bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zi-

tiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen. 

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 der Klinikallianz Mittelbayern GmbH i. L. erstat-

ten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 

Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düs-

seldorf (IDW PS 450 n. F.). 

Der Prüfungsbericht wird gem. § 321 Abs. 5 HGB unter Berücksichtigung von § 32 WPO wie 

folgt unterzeichnet: 

Dreieich, 16. August 2021 

Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

Dipl.-Volksw. Rainer Reuhl Dipl.-Kfm. Sascha Gönnheimer
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer



Anlage 1
Klinikallianz Mittelbayern GmbH i. L., Kösching
Liquidationsschlussbilanz zum 31. Dezember 2020

A K T I V A

31.12.2020 31.12.2019
EUR EUR

A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 104.039,15
2. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 63.224,82

0,00 167.263,97
II. Wertpapiere

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 110.000,00

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben
bei Kreditinstituten und Schecks 499.371,82 502.003,84

499.371,82 779.267,81

499.371,82 779.267,81

 

P A S S I V A

31.12.2020 31.12.2019
EUR EUR

A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 600.000,00 600.000,00
II. Verlustvortrag -187.462,65 -188.703,41
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss -13.208,70 1.240,76

399.328,65 412.537,35
B. Rückstellungen

1. Sonstige Rückstellungen 31.350,00 113.370,00

C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 68.693,17 80.218,50
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 110.000,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 63.141,96

68.693,17 253.360,46

499.371,82 779.267,81



Anlage 2

Klinikallianz Mittelbayern GmbH i. L., Kösching
Gewinn- und Verlustrechnung 

für das Geschäftsjahr 2020

2020
EUR

2019
EUR

1. Umsatzerlöse 0,00 104.039,15
2. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 21.973,50

0,00 126.012,65
3. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 0,00 -198,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für
Unterstützung -773,91 0,00

-773,91 -198,75
4. Abschreibungen

a) auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen 0,00 -16.973,80

0,00 -16.973,80
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen -12.434,79 -107.599,34
6. Ergebnis nach Steuern -13.208,70 1.240,76
7. Jahresfehlbetrag/-überschuss -13.208,70 1.240,76
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Klinikallianz Mittelbayern GmbH i. L. 

Kösching 

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

1. Allgemeine Angaben 

Die Klinikallianz Mittelbayern GmbH i. L. hat ihren Sitz in Kösching und ist beim Amtsgericht 
Ingolstadt unter der Nummer HRB 6527 eingetragen. 

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen 
Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Nach Art. 82 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BayLKrO ist die 
Gesellschaft verpflichtet, den Jahresabschluss entsprechend den Regelungen für große 
Kapitalgesellschaften sowie einen Lagebericht aufzustellen. Ergänzend zu diesen Vorschriften 
waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.  

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 
HGB sowie unter analoger Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für 
Kapitalgesellschaften, §§ 268-274a, 276-278 HGB, aufgestellt. 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde unter Zugrundelegung von Liquidationswerten 
aufgestellt, da die Gesellschafterversammlung am 26.07.2018 den Beschluss zur Auflösung der 
Gesellschaft gefasst hat. Seitdem verfolgt die Gesellschaft das Ziel, die Tätigkeit zu beenden. 

Die Gliederung der Liquidationsschlussbilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht 
den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren 
angewendet wurde. 

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

2.1 Umlaufvermögen 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag oder den am 
Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt. 

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden jeweils zum Nennwert bilanziert. 

2.2 Sonstige Rückstellungen 

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. 

2.3 Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. 
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3. Erläuterungen zur Liquidationsschlussbilanz  

3.1 Rückstellungen 

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für die Kosten der 
Liquidation der Gesellschaft, für Jahresabschlusskosten sowie für die Erstellung von Steuererklä-
rungen. 

3.2 Verbindlichkeiten 

Alle Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.  

4. Sonstige Angaben 

4.1 Liquidator 

Herr Dr. Rüdiger Zaczyk, Eschborn  

Der Liquidator erhält von der Klinikallianz Mittelbayern GmbH i. L. keine gesonderte Vergütung. 

4.2 Gesellschafterversammlung 

Gesellschafter der Klinikallianz Mittelbayern GmbH sind die nachfolgenden Landkreise: 

50,0 % Landkreis Eichstätt 
42,5 % Landkreis Pfaffenhoffen a. d. Ilm 
7,5 % Landkreis Kelheim 

4.3 Vorschlag zur Verteilung des Liquidationsüberschusses  

Der Liquidationsüberschuss wird nach Beendigung der Gesellschaft an die Gesellschafter in Höhe 
ihrer Anteile am Stammkapital ausgezahlt. 

Klinikallianz Mittelbayern GmbH i. L. 

Kösching, 16. August 2021 

Dr. Rüdiger Zaczyk 
Liquidator
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Klinikallianz Mittelbayern GmbH i. L. 

Kösching 

Rechtliche Verhältnisse 

Firma Klinikallianz Mittelbayern GmbH i. L. 

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Sitz 85092 Kösching 

Gesellschaftsvertrag Gesellschaftsvertrag vom 23. November 2012, 
letzte Änderung am 25. August 2020 

Handelsregister HRB 6527 Amtsgericht Ingolstadt 

Gesellschafter Landkreis Eichstätt EUR 300.000,00 50,0 %
Landkreis Pfaffenhofen EUR 255.000,00 42,5 %
Landkreis Kelheim EUR   45.000,00 7,5 %

Unternehmensgegenstand Betrieb von Kliniken, von Senioren- und Pflege-
einrichtungen, Rehabilitations- und ambulanten 
Versorgungseinrichtungen sowie Betrieb der da-
zugehörigen Nebeneinrichtungen und Nebenbe-
triebe; materielle und immaterielle Förderung der 
Altenhilfe und des Gesundheitswesens durch die 
Beschaffung von Mitteln für andere steuerbegüns-
tigte Einrichtungen oder Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts für deren steuerbegünstigte Ak-
tivitäten 

Geschäftsjahr Kalenderjahr 

Stammkapital EUR 600.000,00 

Liquidator Herr Dr. Rüdiger Zaczyk, Eschborn 
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Klinikallianz Mittelbayern GmbH i. L. 

Kösching 

Steuerliche Verhältnisse 

Finanzamt Ingolstadt 

Steuernummer 124/147/00797 

Organschaft Die Gesellschaft ist gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG, 

mit Ausnahme der wirtschaftlichen Geschäftsbe-

triebe, von der Körperschaftsteuer befreit. 

Der Gewerbebetrieb unterliegt der Gewerbesteuer-

pflicht gemäß § 2 Abs. 1 GewStG, soweit ein wirt-

schaftlicher Geschäftsbetrieb besteht. 

Steuererklärungen Die Steuererklärungen sind bis einschließlich 2019 

abgegeben und veranlagt. 








